
Geänderte Beitragsordnung (01/2008) 
des 

Pieschener Computer Club e.V. 

 

§1) Der monatliche Grundbeitrag beträgt für 

- natürliche Personen   € 20,-- 
- juristische Personen   € 30,-- 

Diese Beiträge sind zum 15. des Monats, spätestens jedoch zum 
20. des jeweils laufenden Monats zu entrichten.  

In besonderen wirtschaftlichen Härtefällen kann ein Antrag auf 
Beitragsermäßigung gestellt werden. Entsprechende Vordrucke 
stehen hierzu in den Geschäftsräumen zur Verfügung.  

Die bisherige Beitragsordnung verliert mit Inkrafttreten dieser 
Beitragsordnung ihre Gültigkeit. Diese Beitragsordnung tritt mit 
Wirkung vom 01. Januar 2008 in Kraft. 

 

gez. 

Der Vorstand 

 
 


